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Integration in klaren Zahlen?
Ansätze des Integrationsmonitorings in Deutschland1

Die sich dem Ende zuneigende Dekade 2000 bis 2010 war 
in Deutschland von tief greifenden politischen, gesetzgeberi-
schen und institutionellen Veränderungen auf dem Gebiet der 
Integrationspolitik gekennzeichnet. Dazu zählen zum Beispiel 
die im Jahr 2000 in Kraft getretene Reform des Staatsangehö-
rigkeitsrechts, die Einführung bundesweiter Integrationskurse 
mit dem Zuwanderungsgesetz (2005), und die Verabschiedung 
des Nationalen Integrationsplans (2007). In diesem Rahmen 
stellt sich zunehmend auch die Frage, ob und wie sich (Miss-)
Erfolge von Integrationspolitik feststellen lassen. Beispielhaft 
hierfür ist in der Erklärung des Bundes zum Nationalen Integra-
tionsplan formuliert, dass sich „erfolgreiche Integrationspolitik 
an klaren Indikatoren messen lassen [muss] … Diese müssen 
fortentwickelt und zur Grundlage einer regelmäßigen Berichter-
stattung und Evaluation werden“.2

Damit ist das Thema dieses Kurzdossiers angesprochen, 
die Entwicklung sogenannter „Integrationsmonitorings“, die in 
den letzten Jahren einen regelrechten Boom in Deutschland 
erfahren haben. Dabei handelt es sich um den Versuch, Stand 
und Veränderung der Integration von Migranten mit regelmäßig 
erhobenen statistischen Kenngrößen (Indikatoren) abzubilden.3 
Der folgende Abschnitt gibt zunächst einen kurzen Überblick 
über die Entwicklung von Integrationsmonitorings in Deutsch-
land. Daran anschließend werden Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede ausgewählter Ansätze analysiert. Inwieweit eine 
Messung von Integration als Zustand bzw. Prozess auch Aus-
sagen über die Wirksamkeit von Integrationspolitik erlaubt, ist 
eine der zentralen Fragen, die im Fazit aufgegriffen wird. Insge-
samt soll das Kurzdossier damit zu einer Einschätzung beitra-
gen, welche Potenziale, aber auch welche Grenzen Integrati-
onsmonitorings derzeit haben. 

Nicht thematisiert werden in diesem Beitrag entsprechende 
Entwicklungen in anderen Ländern und auf europäischer 
Ebene, obgleich sie wichtige Referenzpunkte für Deutschland 
darstellen. Im Dezember 2009 hat die schwedische EU-Rats-
präsidentschaft erstmals konkrete Vorschläge für gemeinsame 
europäische Integrationsindikatoren in den Bereichen Beschäf-
tigung, Bildung, soziale Inklusion und aktive Bürgerschaft vor-
gelegt.4 Schon weiter entwickelt sind hingegen Indikatorensys-
teme, mit denen eine normative Bewertung der Integrationspo-
litik und der rechtlichen Rahmenbedingungen in (vorwiegend) 
europäischen Staaten vorgenommen wird, die aber nicht die 
eigentliche Integration messen.5

Überblick zur Entwicklung von 
Integrationsmonitorings

Die Kommunen in Deutschland, vor allem die Großstädte, 
haben bei der Entwicklung von Indikatoren- und Monitoring-
systemen zur Integration eine Vorreiterrolle gespielt. So hat die 
hessische Landeshauptstadt Wiesbaden bereits im Jahr 2003 
ein indikatorengestütztes Berichtswesen initiiert, das seitdem 
jährlich fortgeschrieben wird. Das Wiesbadener Monitoring ist 
Teil des 2004 beschlossenen städtischen Integrationskonzepts 
und hat als Vorbild für viele andere Kommunen gewirkt, so zum 
Beispiel für Wuppertal.6 Es gibt jedoch durchaus Unterschiede 
im Detail, was die Ausgestaltung und Umsetzung von kommu-
nalen Monitorings betrifft, sodass hier inzwischen eine 
beträchtliche Vielfalt vorhanden ist. Sowohl größere als auch 
kleinere deutsche Städte entwickeln und erproben entspre-
chende Ansätze. Als Orientierungspunkt dienen dabei unter 
anderem Empfehlungen für die Integrationsmessung, die von 
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement (KGSt) im Jahr 2006 und von der Bertelsmann Stif-
tung im Jahr 2008 veröffentlicht wurden.

Bund und Länder haben das Thema Integrationsmonitoring 
erst später aufgegriffen, obwohl es bereits in den 1980er-Jah-
ren Ansätze einer Sozialberichterstattung über Migranten in 
Deutschland gab.7 Ein wesentlicher Schub ging dabei von den 
neuen Datenanalysemöglichkeiten aus, die der Mikrozensus ab 
dem Erhebungsjahr 2005 mit dem Konzept „Personen mit Mig-
rationshintergrund“ bietet.8 Damit sind erstmals flächende-
ckende Integrationsdaten nicht nur für Ausländer, sondern 
auch für Zuwanderer mit deutscher Staatsangehörigkeit und 
deren Nachfahren verfügbar. Der Mikrozensus ist dementspre-
chend eine wichtige Datenquelle für die Monitoringansätze, die 
sich seitdem auf Länder- und Bundesebene entwickelt haben. 
Dies gilt beispielsweise für den 2008 vorgelegten „1. Integrati-
onsbericht“ der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen9 

und ein im Aufbau befindliches, gemeinsames Integrationsmo-
nitoring der Bundesländer10. Auch das Indikatorenset und der 
darauf aufbauende, 2009 erschienene Bericht für die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration11 orientieren sich stark am Mikrozensus. Einen eigenen 
Ansatz der Integrationsberichterstattung verfolgt seit 2008 das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit seinem 
„Integrationsreport“12, der detaillierte Analysen von Teilberei-
chen vornimmt, aber nicht mit vorab definierten Indikatoren 
arbeitet.
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Neben den bisher genannten staatlichen Akteuren sind seit 
einiger Zeit auch Stiftungen und private Forschungsinstitute im 
Feld des Integrationsmonitorings aktiv. Bereits erwähnt wurde 
die Bertelsmann Stiftung mit ihren „Kernkennzahlen Integra-
tion“ als Empfehlung für die kommunale Integrationsmessung. 
Sie betreibt daneben auch ein Internetportal, das für Kommu-
nen mit über 5 000 Einwohnern ausgewählte Integrationsdaten 
direkt bereitstellt.13 Der Sachverständigenrat der deutschen 
Stiftungen für Integration und Migration will im Frühjahr 2010 
erstmals ein „Integrationsbarometer“ als Teil seines Jahresbe-
richtes vorlegen. Hierbei sollen mittels einer repräsentativen 
Umfrage subjektive Erfahrungen, Einstellungen und Erwartun-
gen der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund in 
den Bereichen Migration und Integration ermittelt werden, 
inklusive einer Bewertung der entsprechenden Politiken. Die 
Befragung soll jedes Jahr wiederholt werden, wobei einige der 
Fragen konstant bleiben, andere gemäß aktuellen Schwer-
punktsetzungen variiert werden.14

Schließlich ist noch auf zwei im Jahr 2009 erschienene Stu-
dien von Forschungsinstituten zu verweisen, die ebenfalls den 
Anspruch eines „Integrationsmonitorings“ (im Sinne einer 
angekündigten wiederholten Durchführung) haben. Die Unter-
suchung „Ungenutzte Potenziale. Zur Lage der Integration in 
Deutschland“ des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Ent-
wicklung15 hat große mediale Aufmerksamkeit erregt, unter 
anderem, weil sie als neues Element die Berechnung von 

„Gesamtwerten“ der Integration enthält. Darauf aufbauend 
wurden Ranglisten von Migrantengruppen, Bundesländern 
und Städten erstellt. Der „IW-Integrationsmonitor“ des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft in Köln16 nimmt ebenfalls ein 
Ranking der Bundesländer vor, allerdings auf einer anderen 
Datenbasis und mit anderer Vorgehensweise als das Berlin-
Institut. 

Damit befindet sich das Integrationsmonitoring in Deutsch-
land zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Kurzdossiers im 
Frühjahr 2010 in einer besonders interessanten Phase. Mit einer 
Vielzahl teils ähnlicher, teils konkurrierender Ansätze soll 
gemessen werden, wie gut Integration bisher verlaufen ist. Im 
folgenden Abschnitt wird eingehender betrachtet, welche 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgewählte Monitorings 
aufweisen.

Vergleich von sechs Ansätzen

Herangezogen werden:

• 	für die kommunale Ebene das Monitoring von Wiesbaden;
• 	für die Ebene der Bundesländer der 2008 vorgelegte Integra-

tionsbericht von Nordrhein-Westfalen sowie das gemeinsa-
me Indikatorenset der Bundesländer;

• 	für die Bundesebene der „Integrationsreport“ des Bundesam-

Wiesbaden
Integrationsbericht 
NRW 2008

Indikatorenset der 
Bundesländer

Integrationsreport 
BAMF

Indikatorenset 
Beauftragte

Berlin-Institut
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„Stand des Integra-
tionsprozesses 
und seine Entwick-
lung regelmäßig 
aufzeigen und 
interpretieren.“ 
Erkennen von 
erfolgreichen Ver-
läufen und Defizi-
ten; Instrument der 
Sensibilisierung 
und Frühwarnung, 
strategische Con-
trollingfunktion.

„Information des 
Parlaments und 
der Fachöffentlich-
keit über den 
Stand der Integra-
tion in Nordrhein-
Westfalen.“

„Integrationspolitik 
braucht verlässliche 
und differenzierte 
Daten, die Auskunft 
darüber geben, ob 
und in welcher Weise 
sich die Integration 
der Menschen mit 
Migrationshintergrund/ 
Zuwanderungsge-
schichte vollzieht, und 
in welchen Bereichen 
es Defizite und Hand-
lungsbedarf gibt.“

Ziel ist, „einen brei-
ten Nutzerkreis aus 
Politik, Verwaltung, 
Verbänden, Wirt-
schaft und Wissen-
schaft mit grundle-
genden Informatio-
nen zum Thema 
‚Integration‘ zu ver-
sorgen.“

„Messung von 
Stand und Ent-
wicklung der Inte-
gration von Perso-
nen mit Migrati-
onshintergrund im 
Vergleich zur Ge-
samtbevölkerung.“

Der „Index zur Mes-
sung der Integrati-
on“ (IMI) ist dazu 
konzipiert, „beste-
hende Schwierig-
keiten in der bishe-
rigen Zuwande-
rungssituation of-
fenzulegen und 
besonders proble-
matische Gruppen 
zu identifizieren“.
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„Dauerhafter Pro-
zess der Eingliede-
rung von Zuwan-
derern und Men-
schen mit Migrati-
onshintergrund in 
die Aufnahmege-
sellschaft; Anglei-
chung ihrer Le-
benslagen ohne 
Aufgabe der je-
weils eigenen 
kulturellen Identi-
tät.“

„Chancengleichheit 
ohne Unterschei-
dung nach sozialer, 
ethnischer oder 
religiöser Herkunft“ 
als Ziel der nord-
rhein-westfäli-
schen Integrati-
onspolitik. Integra-
tion bedeutet nicht 
vollständige An-
passung an Kultur 
und Tradition der 
Aufnahmegesell-
schaft.

Nicht expliziert. 
Schwerpunkt liegt auf 
Aspekten der struktu-
rellen Integration (ver-
gleichende Messung 
Migranten vs. Nicht-
Migranten).

Nicht expliziert, all-
gemeine Definition 
des BAMF: Integrati-
on als langfristiger 
Prozess mit dem Ziel, 

„alle Menschen, die 
dauerhaft und recht-
mäßig in Deutsch-
land leben, in die 
Gesellschaft einzu-
beziehen“ und um-
fassende und gleich-
berechtigte Teilhabe 
an allen gesellschaft-
lichen Bereichen zu 
ermöglichen. 

Integration als 
gleiche Teilhabe-
chancen in zentra-
len gesellschaftli-
chen Bereichen. 
Angleichung der 
Lebensverhältnis-
se der Personen 
mit Migrationshin-
tergrund an die der 
Gesamtbevölke-
rung.

„Gegenseitiger Pro-
zess der Anglei-
chung zwischen 
Menschen mit Mi-
grationshintergrund 
und der schon 
ansässigen Bevöl-
kerung.“

Quelle: Eigene Zusammenstellung. Zitate stammen aus den im Literaturverzeichnis angegebenen Berichten und Dokumenten bzw. von entsprechenden Webseiten.

Tabelle 1: Ziel und Integrationsverständnis ausgewählter Monitorings
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tes für Migration und Flüchtlinge sowie das Indikatorenset und 
der darauf aufbauende Bericht für die Bundesbeauftragte;

• 	als Beispiel für einen nicht-staatlichen Bericht, der sich auf 
verschiedene regionale Ebenen bezieht, die Studie des  
Berlin-Instituts.

In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick zu diesen 
Monitorings anhand von sieben Merkmalen gegeben. Dabei ist 
zu beachten, dass sie sich in unterschiedlichen Stadien der 
Entwicklung befinden: Das gemeinsame Indikatorenset der 
Bundesländer wurde bis vor Kurzem in einer Pilotstudie erprobt, 
es gibt also noch keine Entscheidung über seine endgültige 
Ausgestaltung und das Berichtswesen, das daraus entstehen 
soll. Die Berichte für die Bundesbeauftragte sowie des Berlin-
Instituts und des Landes Nordrhein-Westfalen wurden bisher 
nur je einmal vorgelegt, während Wiesbaden auf eine inzwi-
schen sechsjährige Tradition seines Integrationsmonitorings 
zurückblicken kann. Trotz dieser Entwicklungsunterschiede 
sind aber Vergleiche zwischen den Ansätzen möglich.

1)	 Was ist Ziel des Monitorings?
Fast alle dargestellten Ansätze verfolgen explizit das Ziel, 

den Stand der Integration für die jeweilige regionale Einheit 
(Kommune, Bundesland, Bundesgebiet) abzubilden. Jedoch 
wird auch der Prozesscharakter von Integration angesprochen 
durch Formulierungen wie „Stand des Integrationsprozesses 
und seine Entwicklung“ (Wiesbaden). Zwei Ansätze fallen hier 
etwas aus dem Rahmen: Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge strebt an, „grundlegende Informationen zum Thema 
Integration“ für verschiedene Nutzerkreise bereitzustellen, und 
das Berlin-Institut möchte vor allem aufzeigen, bei welchen 
Zuwanderergruppen besondere Integrationsprobleme beste-
hen. De facto betreiben aber auch diese beiden Akteure 
zunächst einmal eine Zustandsdiagnose.

2) 	 Welches Verständnis von Integration liegt vor? 
Der Begriff Integration wird in den betrachteten Monitorings 

nicht immer explizit definiert. Aus Tabelle 1 werden jedoch zwei 
zentrale Elemente deutlich: 

•	 die „Chancengleichheit“ bzw. „gleiche Teilhabechancen“ für 
Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die durch In-
tegrationspolitik erreicht werden sollen, 

•	 sowie die „Angleichung“ von Lebenslagen oder Lebensver-
hältnissen zwischen beiden Gruppen. 

Der Aspekt „Chancengleichheit“ lässt sich am Beispiel des 
Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit durch Migranten 
verdeutlichen. Eine Einbürgerung steigert ohne Zweifel die poli-
tischen und gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten, da sie 
unter anderem mit dem uneingeschränkten Wahlrecht auf allen 
politischen Ebenen verbunden ist.17 Im Fall von Wiesbaden wird 
dieses Thema sogar zweimal als Indikator verwendet, nämlich 
zum einen als Anteil der Ausländer mit einem Anspruch auf Ein-
bürgerung, zum anderen als realisierte Einbürgerungen je 100 
Anspruchsberechtigte. Es wird also abgebildet, wie viele Aus-
länderinnen und Ausländer formal die rechtliche Chancen-
gleichheit erreichen könnten und wie viele tatsächlich von die-

ser Möglichkeit Gebrauch machen. Tabelle 2 zeigt, dass zwi-
schen diesen beiden Indikatoren eine beträchtliche und im 
Zeitverlauf relativ konstante Lücke existiert: Rund die Hälfte der 
ausländischen Staatsangehörigen in Wiesbaden wäre 
anspruchsberechtigt, von diesen lassen sich aber nur 2,5 bis 
4,2 % pro Jahr einbürgern. 

Der zweite genannte Aspekt, die „Angleichung von Lebens-
lagen“ zwischen Zuwanderern und Einheimischen, bedeutet in 
der Praxis, dass die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit von Merk-
malsverteilungen in beiden Gruppen gemessen wird. So zeigt 
beispielsweise der erste Indikatorenbericht für die Bundesbe-
auftragte, dass unter den 18- bis 25-Jährigen ohne Migrations-
hintergrund im Jahr 2007 1,6 % keinen Schulabschluss besa-
ßen, während der Anteil bei ihren Altersgenossen mit Migrati-
onshintergrund mit 4,4 % mehr als zweieinhalb Mal so hoch 
war.18 Es geht hier also um direkt vergleichbare Kennziffern zwi-
schen Migranten und Nicht-Migranten. Weitere Beispiele dieser 
Art sind die Wohneigentümerquote oder der Bevölkerungsan-
teil, der soziale Mindestsicherungsleistungen bezieht.

Schließlich gibt es noch einen dritten Aspekt, den man als 
Voraussetzung für Chancengleichheit bzw. Angleichungspro-
zesse von Migranten begreifen kann und der deshalb auch in 
den Monitorings eine Rolle spielt: die Offenheit der Aufnahme-
gesellschaft. Dass eine solche Offenheit auf sozialer und insti-
tutioneller Ebene vorhanden sein muss, ist mehr oder weniger 
explizit Teil des Integrationsverständnisses aller Ansätze. Dies 
findet seinen Ausdruck in Indikatoren wie „Anteil bikultureller 
Ehen“ (Berlin-Institut) oder „Anzahl der registrierten rassisti-
schen, fremdenfeindlichen oder antisemitischen Gewalttaten“ 
(Indikatorenset der Bundesländer). Auch der Anteil von 
Beschäftigten mit Migrationshintergrund in verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern, wie dem Öffentlichen Dienst, kann als ein 
Indikator für diesen Aspekt betrachtet werden.

3) 	 Wie viele Indikatoren werden verwendet?
Bis auf Nordrhein-Westfalen und das Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge arbeiten alle Monitorings mit vorab defi-
nierten Indikatorensets. Zwei grundsätzliche Tendenzen lassen 
sich erkennen:

Jahr
Anteil Ausländer mit 
Einbürgerungsan-
spruch (in %)*

Einbürgerungen je 
100 Anspruchsbe-
rechtigte

2000 48,1 4,2

2002** 49,1 3,2

2003 49,1 3,9

2004 49,4 3,1

2005 50,5 2,5

2006 52,1 3,1

2007 51,6 2,9

Tabelle 2: Indikatoren zur Einbürgerung 
im Wiesbadener Monitoring

Quelle: Landeshauptstadt Wiesbaden 2008. Eigene Zusammenstellung.
* 	 Einbürgerungsanspruch: mindestens 16 Jahre alt, seit mindestens 8 

Jahren in Deutschland, gesicherter Aufenthaltstitel.
** 	Keine Daten für 2001 veröffentlicht.
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•	 Es wird versucht, die Indikatorenzahl überschaubar zu halten 
oder gegebenenfalls zu verkleinern. So werden zum Beispiel 
bei der Studie des Berlin-Instituts im Kern nur 15 Indikatoren 
herangezogen.  Die Arbeitsgruppe der Bundesländer formu-
liert dementsprechend, dass „die Auflistung einer Vielzahl 
von Kennzahlen und Indikatoren ohne gesicherte Daten-
grundlage […] ausdrücklich vermieden werden sollte“.19

•	 In den beiden Fällen ohne vordefinierte Indikatorensets wer-
den anhand verschiedener Datenquellen möglichst umfas-
sende Betrachtungen eines Themenfeldes vorgenommen. 
So wird zum Beispiel das Thema berufliche Bildung im Rah-
men des Integrationsreports des BAMF sowohl anhand amt-
licher Statistiken zur Berufsausbildung und zum Hochschul-
studium, als auch mittels Mikrozensus- und sonstiger Umfra-
gedaten behandelt.20 

4)	 Welche Dimensionen werden abgedeckt?
Ein häufig verwendetes, vierdimensionales Integrationsmo-

dell unterscheidet zwischen struktureller Integration (Einnahme 
von Positionen und Erwerb von Rechten), kultureller Integration 
(Erwerb von Wissen und Fertigkeiten), sozialer Integration (Auf-
bau interethnischer Netzwerke und Beziehungen) und identifi-
katorischer Integration (Entwicklung von Zugehörigkeitsgefüh-
len).21 In zwei Ansätzen (Wiesbaden und BAMF) werden diese 

Dimensionen auf Teilbereiche heruntergebrochen, während die 
übrigen Monitorings von vornherein mit Teilbereichen arbeiten. 

Inhaltlich wird deutlich, dass der Schwerpunkt aller Monito-
rings auf strukturellen Integrationsaspekten liegt, was mit der 
verhältnismäßig guten Datenlage in diesem Bereich zusam-
menhängt. Angaben zu Rechtsstatus und Aufenthaltsdauer, 
Staatsangehörigkeit, Einbürgerung, Bildung, Ausbildung sowie 
zur Arbeitsmarktbeteiligung von Migranten sind fast durchgän-
gig enthalten, ebenso Daten zu Einkommen und Armutsrisiko. 
Je nach Ansatz kommen weitere Bereiche hinzu. Gerade wenn 
es um kulturelle oder identifikatorische  Integration geht, gibt es 
allerdings oft Schwierigkeiten, geeignete Indikatoren zu finden 
und zu interpretieren. Ein interessantes Beispiel bietet hier wie-
derum Wiesbaden, in dessen Monitoring bei „kultureller Integ-
ration“ unter anderem die jährliche zusammengefasste Gebur-
tenziffer von ausländischen und deutschen Frauen ausgewie-
sen wird. Im zeitlichen Verlauf von 2000 bis 2007 ist bei Ersteren 
eine sinkende Tendenz (von 1,81 auf 1,67), bei Letzteren eine 
steigende Tendenz (von 1,24 auf 1,33) erkennbar.22 Ob sich dies 
als „Werteannäherung“ interpretieren lässt, wie die entspre-
chende Überschrift im Monitoringbericht nahelegt, oder ob hier 
andere Faktoren eine Rolle spielen, lässt sich jedoch nicht ohne 
Weiteres sagen.

Wiesbaden
Integrationsbericht 
NRW 2008

Indikatorenset der 
Bundesländer

Integrationsreport 
BAMF

Indikatorenset 
Beauftragte

Berlin-Institut
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26 vorab definierte 
Indikatoren. 

Kein vorab definier-
tes Indikatorenset.

7 überwiegend 
demografische 
Kennzahlen und 28 
Indikatoren. 

Kein vorab defi-
niertes Indikato-
renset.

100 vorab definierte 
Indikatoren (Bericht 
2009 empfiehlt Re-
duzierung auf 53).

15 Grund- und 5 
„Dynamik“-Indikato-
ren (Veränderungen 
zwischen der ersten 
und der zweiten 
Generation).
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Vier Dimensionen, 
mit elf Bereichen: 
(1) Rechtliche Inte-
gration (2) Bil-
dungssystem (3) 
Arbeitsmarkt (4) 
Wohnungsmarkt (5) 
Werteannäherung 
(6) Spracherwerb 
(7) Gesundheit (8) 
Aufenthaltsdauer u. 
Bleibeabsicht (9) 
multikulturelles 
Zusammenleben 
(10) Sozialkontakte 
(11) Einbürgerun-
gen.

Im Kern schulische 
Bildung, Arbeits-
markt und Erwerbs-
beteiligung, Einkom-
men und Armutsrisi-
ko. In anderen Kapi-
teln auch Daten zur 
Bevölkerungsstruktur, 
zur Zu- und Abwan-
derung, Einbürge-
rung und Staatsan-
gehörigkeit.

Sechs Bereiche: (1) 
Frühkindliche Bil-
dung und Sprach-
förderung (2) Schu-
le und Ausbildung 
(3) Arbeit und Ein-
kommen (4) Ge-
sundheit (5) Woh-
nen (6) Kriminalität, 
Gewalt und Diskri-
minierung.

Vier Dimensionen 
mit 22 Bereichen. 
Bisher sechs 
Working Papers: 
(1) Grunddaten 
der Zuwanderer-
bevölkerung (2) 
Einbürgerung (3) 
Sprachliche Inte-
gration (4) Schuli-
sche Bildung (5) 
Berufliche und 
akademische 
Bildung (6) Woh-
nen und inner-
städtische Segre-
gation.

14 Bereiche: (1) 
Rechtsstatus (2) 
Frühkindliche Bil-
dung und Sprachför-
derung (3) Bildung (4) 
Ausbildung (5) Ar-
beitsmarkt (6) Sozi-
ale Integration und 
Einkommen (7) Ge-
sellschaftliche Inte-
gration (8) Wohnen 
(9) Gesundheit (10) 
Demografie (11) Me-
diennutzung (12) 
Interkulturelle Öff-
nung (13) Politik (14) 
Kriminalität, Gewalt, 
Fremdenfeindlichkeit.

Vier Bereiche: (1) 
Assimilation (2) 
Bildung (3) Erwerbs-
leben (4) Soziale 
Absicherung, sowie 
die fünf Dynamik-
Indikatoren. Unter 
dem Begriff „Assi-
milation“ wird der 
Anteil der eingebür-
gerten Personen mit 
deutscher Staatsan-
gehörigkeit sowie 
das Ausmaß bikultu-
reller Ehen ausge-
wiesen.
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Nicht im Einzelnen 
ausgewiesen, ver-
schiedene (lokale) 
Quellen, z. T. aus 
Bürgerumfragen.

Mikrozensus sowie 
verschiedene amtli-
che und behördliche 
Statistiken. Ergän-
zung durch Befra-
gungsdaten zur sozi-
alen Integration ge-
plant.

Mikrozensus sowie 
verschiedene amtli-
che und behördli-
che Statistiken. 

Mikrozensus 
sowie verschiede-
ne amtliche und 
behördliche Stati-
stiken, Quellen 
der empirischen 
Sozialforschung.

Mikrozensus sowie 
verschiedene amtli-
che und behördliche 
Statistiken, Quellen 
der empirischen 
Sozialforschung (z. B. 
SOEP).

Ausschließlich 
Mikrozensus 2005.

Tabelle 3: Indikatoren, Dimensionen und Datenquellen ausgewählter Monitorings

Quelle: Eigene Zusammenstellung.
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5)	 Woher stammen die Daten?
Es werden drei Arten von Datengrundlagen verwendet:

•	 Der Mikrozensus bildet für alle vorgestellten Ansätze mit Aus-
nahme Wiesbadens eine wichtige Datenquelle, im Falle des 
Berlin-Instituts sogar die Einzige. Aus dieser stichprobenba-
sierten Erhebung werden vorrangig Daten zur strukturellen 
Integration gewonnen, zum Beispiel hinsichtlich Schulab-
schlüssen, aber auch zu Bereichen wie Wohnen und Ge-
sundheit.

•	 Eine weitere Quelle sind amtliche und behördliche Daten. Als 
Beispiele lassen sich die Arbeitslosenzahlen der Bundes-
agentur für Arbeit oder die Polizeiliche Kriminalstatistik nen-
nen. Sie unterscheiden bislang meist nur nach der Staatsan-
gehörigkeit. Dafür handelt es sich in der Regel um Vollerhe-
bungen und nicht nur um Stichproben. 

•	 Zum Dritten werden Erhebungen der empirischen Sozialfor-
schung herangezogen, die insbesondere nach „weichen“ in-
tegrationsrelevanten Fakten fragen. Auf Bundesebene ist das 
Sozio-Ökonomische Panel23 als wichtige Quelle dieser Art zu 
nennen, das zum Beispiel Daten zur subjektiven Einschät-
zung des Gesundheitszustandes und zu politischem Engage-
ment bei Migranten enthält. 

Die Vielfalt der Datenquellen ist prinzipiell positiv zu sehen, 
da insbesondere die amtliche Statistik nicht alle integrationsre-
levanten Aspekte abdecken kann und deshalb der Ergänzung 
durch die empirische Sozialforschung bedarf. Allerdings erge-
ben sich auch Probleme durch unterschiedliche Erhebungs-
konzepte und die daraus resultierende mangelnde Vergleich-

barkeit verschiedener Quellen. Um dem entgegenzuwirken, 
wird unter anderem seit einigen Jahren versucht, über den Mik-
rozensus hinaus amtliche und behördliche Erhebungen von der 
Kategorie „Ausländer“ auf die Kategorie „Migrationshinter-
grund“ umzustellen. Dies betrifft zum Beispiel die oben erwähn-
ten Daten zur Arbeitslosigkeit.

6) 	 Wessen Integration wird gemessen?
Wessen Integration gemessen werden soll, und im Vergleich 

zu wem, ist keineswegs einheitlich und eindeutig geklärt. Fol-
gende Unterscheidungen finden sich in den bisher durchge-
führten Monitorings: 

•	 Personen mit und ohne Migrationshintergrund (gelegentlich 
auch: Personen mit Migrationshintergrund und Gesamtbe-
völkerung).

•	 Ausländische und deutsche Staatsangehörige. Ein Sonder-
fall hiervon ist der Vergleich von Eingebürgerten mit Auslän-
dern derselben Herkunftsgruppe.

•	 Erste Generation (im Ausland Geborene) und zweite Genera-
tion (in Deutschland Geborene), alternativ auch eine Differen-
zierung nach Altersgruppen. 

•	 Männer und Frauen.
•	 Ausgewählte Herkunftsländer bzw. -regionen. Diese Diffe-

renzierung ist am umstrittensten, unter anderem weil be-
fürchtet wird, damit einer „Ethnisierung“ der Integrationsde-
batte Vorschub zu leisten (siehe dazu das Fazit). 

Dass die Auswahl der betrachteten Gruppen einen beträcht-
lichen Einfluss auf die Ergebnisse hat, zeigt folgendes Beispiel 

Wiesbaden
Integrationsbericht 
NRW 2008

Indikatorenset der 
Bundesländer

Integrationsreport 
BAMF

Indikatorenset
Beauftragte

Berlin-Institut

M
es

s-
 u

nd
 R

ef
er

en
zg

ru
p

p
en

Überwiegend 
Ausländer/Deut-
sche, bei ca. ei-
nem Drittel der 
Indikatoren Perso-
nen mit/ohne 
Migrationshinter-
grund. Keine Dif-
ferenzierung nach 
Herkunftsländern 
oder Generatio-
nen.

Insgesamt 13 Grup-
pen, darunter Deut-
sche/Ausländer, 
Eingebürgerte, 
türkische Bevölke-
rung gesamt sowie 
differenziert nach 
Eingebürgerten und 
türkischen Staats-
angehörigen. „Be-
völkerung mit Zu-
wanderungsge-
schichte“ als termi-
nologische Beson-
derheit in NRW 
(leichte Abwei-
chung zur Definition 
„Migrationshinter-
grund“).

Überwiegend Per-
sonen mit/ohne 
Migrationshinter-
grund, daneben 
auch Ausländer/
Deutsche. Weitere 
Differenzierungen 
nach Herkunftslän-
dern und/oder Ge-
nerationen sind 
derzeit noch nicht 
festgelegt bzw. 
bleiben den einzel-
nen Ländern über-
lassen.

Überwiegend Perso-
nen mit/ohne Migrati-
onshintergrund, dane-
ben auch Ausländer/
Deutsche. So weit wie 
möglich Differenzie-
rung nach den Her-
kunftsländern Türkei, 
Griechenland, Italien, 
Polen, ehem. Jugo-
slawien bzw. Nachfol-
gestaaten und Russi-
sche Föderation, 
sowie (Spät-)Aussied-
ler. Keine systemati-
sche Differenzierung 
nach Generationen. 

Überwiegend Per-
sonen mit/ohne 
Migrationshinter-
grund sowie Ge-
samtbevölkerung, 
daneben auch 
Ausländer/Deut-
sche. Keine Diffe-
renzierung nach 
Herkunftsländern 
(z. T. EU-25 geson-
dert ausgewiesen), 
bei Migrationshin-
tergrund jedoch 
nach Generationen 
(mit/ohne Migrati-
onserfahrung). 

Personen mit Mi-
grationshinter-
grund, unterteilt in 
acht Herkunfts-
gruppen: Aussied-
ler, Türkei, EU-25, 
Südeuropa, ehem. 
Jugoslawien, Fer-
ner Osten, Naher 
Osten, Afrika. Ver-
gleich mit „Einhei-
mischen“ (in 
Deutschland gebo-
rene, von Geburt 
an deutsche 
Staatsangehörige 
mit gleichen Eigen-
schaften der El-
tern).

W
ei

te
rf

üh
re

nd
e 

A
na

ly
se

n

Nein, tabellarische 
Darstellung der 
Daten (Zeitreihen) 
und kurze inhaltli-
che Kommentie-
rung.

Nein, tabellarische 
Darstellung der 
Daten (überwie-
gend zeitpunktbe-
zogen) und aus-
führliche Kommen-
tierung.

Derzeit nicht abseh-
bar, da noch kein 
Bericht auf Basis 
des Indikatorensets 
vorliegt.

Tw. eigene Datenana-
lysen (z. B. mit ALL-
BUS). Quellen, For-
schungsstand und 
wichtige theoretische 
Fragen für den Inte-
grationsbereich.

Ja, multivariate 
Analysen zu sechs 
Bereichen.

Ja, Berechnung 
eines zusammen-
fassenden Index 
(IMI) aus den Indi-
katoren.

Tabelle 4: Mess- und Referenzgruppen sowie Analysetiefe ausgewählter Monitorings

Quelle: Eigene Zusammenstellung.
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aus dem Integrationsbericht 2008 von Nordrhein-Westfalen: 
Betrachtet man die Erwerbslosenquote24 zunächst nur für Men-
schen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, so ist die Diffe-
renz beträchtlich (17,9 % versus 7,7 %). Nochmals höher liegt 
die Quote für Ausländer (21,7 %), und zwar besonders für sol-
che türkischer Nationalität (26,1 %). Eingebürgerte frühere tür-
kische Staatsbürger erreichen jedoch mit 19,4 % immerhin 
einen deutlich niedrigeren Wert als ihre nicht eingebürgerten 
Landsleute. Die bessere sozioökonomische Platzierung von 
Migranten, die die deutsche Staatsangehörigkeit erworben 
haben, ist inzwischen vielfach belegt und unterstreicht die Not-
wendigkeit von möglichst differenzierten Datengrundlagen für 
ein Integrationsmonitoring.

7)	 Gibt es weiterführende Analysen?
Kern aller hier betrachteten Monitoring-Ansätze ist eine 

Beschreibung von Stand und Entwicklung der Integration. 
Daneben lassen sich in einigen Fällen auch weiterführende 
Ansätze finden, so in Form von multivariaten Datenanalysen zu 
ausgewählten Integrationsbereichen (Bundesbeauftragte), oder 
mit der Berechnung eines zusammenfassenden Index aus ein-
zelnen Indikatorwerten (Berlin-Institut). Auf der Basis dieses 
Index hat das Berlin-Institut zudem „Rankings“ von Migranten-
gruppen, Bundesländern und Städten erstellt, das heißt bei 
dieser Studie stehen wertende Vergleiche stark im Vorder-
grund.25 Im Bericht für die Bundesbeauftragte sollte hingegen 
mit den weiterführenden Analysen geklärt werden, ob festge-
stellte Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund auf dieses Merkmal an sich oder auf andere 
Faktoren (zum Beispiel Bildungsstand) zurückzuführen sind. 
Die Resultate sind je nach Bereich unterschiedlich ausgefallen: 
So zeigte sich, dass Menschen aus Zuwandererfamilien trotz 
formal gleichwertiger schulischer und beruflicher Qualifikatio-
nen eher erwerbslos sind als vergleichbare Einheimische. Hin-
gegen ließ sich unter Berücksichtigung sozialstruktureller Fak-
toren kein signifikanter Einfluss des Migrationshintergrunds auf 
den Gesundheitszustand nachweisen.26

Fazit 

Das Feld der Integrationsberichterstattung in Deutschland 
ist momentan sehr vielfältig und heterogen. Darin spiegelt sich 
zum einen die historisch gewachsene Zersplitterung der Ver-
antwortlichkeiten im Bereich der Integrationspolitik auf kom-
munaler, Länder- und Bundesebene wider, zum anderen zeigen 
sich hier aber auch unterschiedliche Bedarfslagen, auf die mit 
den Monitorings reagiert wird. So kann zum Beispiel eine Kom-
mune starkes Interesse an sozialräumlichen Fragestellungen 
(Segregation, Stadtentwicklung) haben und diesen in der 
Berichterstattung breiten Raum einräumen, da auch einschlä-
gige lokale Daten vorhanden sind. Auf der Ebene des jeweiligen 
Bundeslandes hingegen spielen diese Themen möglicherweise 
keine Rolle, weil die unmittelbare politische Brisanz oder ent-
sprechende Daten fehlen.

Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, inwieweit sich 
die verschiedenen föderalen Ebenen in Deutschland zukünftig 
auf gemeinsame Standards und Indikatoren der Integrations-
messung einigen können. Trotz der Differenzen bezüglich der 
Datenlage und der politischen Interessen bei der Gestaltung 
von Monitoringsystemen gibt es deutliche Bestrebungen zu 
einer Vernetzung der Akteure untereinander. Insbesondere auf 
Länder- und Bundesebene stellt sich zudem die Frage der 
internationalen Anschlussfähigkeit. In der Einleitung dieses 
Kurzdossiers wurde bereits auf die aktuellen Entwicklungen auf 
europäischer Ebene eingegangen – hier gestaltet sich die Ent-
wicklung und Umsetzung gemeinsamer Indikatorensysteme 
allerdings noch weitaus schwieriger, da verschiedene nationale 
Traditionen der Datenerhebung aufeinandertreffen. Zudem sind 
die Institutionen, die die Integration von Zuwanderern maßgeb-
lich bestimmen – wie das Bildungs- und Ausbildungssystem –, 
zum Teil fundamental unterschiedlich konstruiert.27

Häufig wird erwartet, dass ein Monitoring direkte Auf-
schlüsse darüber geben kann, ob die gewählte Integrationspo-
litik erfolgreich ist. Eine Koppelung des Integrationsmonitorings 
mit einer Wirkungsmessung politischer Maßnahmen ist jedoch 

als problematisch anzusehen. Es ist 
zwar nahe liegend, dass politische 
Akteure zunächst einmal daran inte-
ressiert sind, welche Resultate von 
ihnen finanzierte Integrationsförder-
maßnahmen erbringen. Jedoch hat 
schon das erste EU-Handbuch zur 
Integration darauf hingewiesen, 
dass „Ergebnisindikatoren nicht 
unbedingt eine Antwort auf die 
Frage [liefern], ob und inwieweit 
politische Maßnahmen tatsächlich 
Einfluss auf die Integration von 
Zuwanderern haben. Es mag sein, 
dass Zuwanderern unabhängig von 
oder sogar trotz der staatlichen 
Politik die Integration gelingt“.28 
Dies kann an einem Beispiel ver-
deutlicht werden: Steigt die 
Erwerbsbeteiligung von Migranten 
in einem bestimmten Zeitraum, so 
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Abbildung 1: Erwerbslosenquote verschiedener Bevölkerungsgruppen in NRW (in %)

Quelle: MGFFI (2008: 141), berechnet anhand des Mikrozensus 2006.
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kann dies das Resultat einer allgemeinen konjunkturellen Erho-
lung und damit einhergehender Verbesserungen am Arbeits-
markt sein (was sich dann auch in der Vergleichsgruppe der 
Nicht-Migranten zeigen müsste). Ebenso kann es sich auch um 
den Erfolg eines arbeitsmarktpolitischen Programms speziell 
für Migranten handeln. Integrationsmonitoring kann in diesem 
Fall eine Verbesserung feststellen, aber keine Aussagen zu den 
dahinter liegenden Ursachen und ihrem relativen Gewicht tref-
fen. Die Frage, was konkrete Integrationsmaßnahmen bewir-
ken, gehört ins Feld der Evaluation und erfordert entsprechende 
Forschungsdesigns, die auf die jeweils zu untersuchende Maß-
nahme zugeschnitten sind.29

Eine wichtige Frage bei der Gestaltung von Monitorings ist 
die Differenzierung der Messgruppen nach Herkunftsländern 
oder -regionen. Im Kern betrifft dieser Punkt in Deutschland vor 
allem die türkischstämmigen Migranten, denen besonders häu-
fig schlechte Integrationsresultate bescheinigt werden. Die 
Frage ist letztlich, für was „Herkunft“, also eine bestimmte 
Staatsangehörigkeit oder ein bestimmter Migrationshinter-
grund, eigentlich steht: Für je eigene Migrationsgeschichten 
und Sozialstrukturen von Gruppen? Für unterschiedliche 
Rechtspositionen, die Integrationschancen mitbestimmen? Für 
(schwer fassbare) kulturelle Unterschiede, etwa hinsichtlich der 
Wertschätzung von Bildung? 

Alle diese Antworten sind ein Stück weit richtig, ohne die 
Realität vollständig abzubilden. „Herkunft“ ist ein Sammelbe-
griff für eine Vielzahl von Faktoren, die Integration beeinflussen. 
Wenn allerdings auf entsprechende Differenzierungen ganz 
verzichtet wird, gehen sehr viele Informationen verloren. Ein 
Integrationsmonitoring verliert stark an Aussagekraft, wenn es 
sich nur auf heterogene Großgruppen wie „Ausländer“ oder 
„Personen mit Migrationshintergrund“ bezieht. Um dies zu ver-
meiden, wäre es sinnvoll, Aussagen mindestens über die wich-
tigsten Herkunftsgruppen zu treffen und dies mit der Analyse 
von soziodemografischen Faktoren, Milieu- und/oder sozialen 
Schichtzugehörigkeiten zu kombinieren (vgl. den Ansatz des 
SINUS-Instituts30). Eine solche „ausgewogene Verschränkung 
von Aussagen über Herkunftsgruppen und Sozialmilieus“31, wie 
vom Sachverständigenrat der deutschen Stiftungen für Integra-
tion und Migration gefordert, ist allerdings in der Praxis schwie-
rig zu realisieren und würde neue Wege in der Datenerhebung 
und -analyse erfordern. 

Resümierend kann damit festgestellt werden, dass Integra-
tionsmonitoring als neuer Zweig der Sozialberichterstattung in 
Deutschland noch am Anfang seiner Entwicklung steht. Vielfäl-
tige Probleme müssen noch gelöst werden, aber auch viele 
Potenziale schlummern in diesem Arbeitsfeld. Integrationsmo-
nitoring ist kein „Vermessungswahn“ gegenüber Migranten, wie 
dies der Erziehungswissenschaftler Franz Hamburger32 pole-
misch formuliert hat, sondern kann, in sinnvoller Weise durch-
geführt, Stand und Entwicklung von Integrationsprozessen 
abbilden und helfen, informierte integrationspolitische Ent-
scheidungen zu treffen. Dabei muss allerdings – und dieser 
Kritikpunkt von Hamburger und anderen33 ist zutreffend – noch 
stärker als bisher die Aufnahmegesellschaft berücksichtigt 
werden, um Integration nicht nur einseitig als Anpassungsleis-
tung von Migranten zu erfassen.
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1	 Die Autorin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF). Der Beitrag gibt ausschließlich ihre persönliche 
Sichtweise wieder.

2	 Bundesregierung (2007: 15).
3	 Vgl. Ohliger (2007: 20).
4	 Vgl. Swedish Presidency (2009) und als Hintergrundpapier dazu Niessen et 

al. (2009). Dem vorausgegangen ist eine Reihe von einschlägigen politischen 
Statements, Ratsbeschlüssen und konzeptionellen Vorarbeiten, zu finden 
unter anderem bei Council of Europe (1997), Entzinger/Biezeveld (2003) und 
Niessen/Schibel (2005). Auch mehrere EU-geförderte Forschungsprojekte 
mit deutscher Beteiligung haben sich in den letzten Jahren mit der Entwick-
lung von Integrationsindikatoren befasst, siehe z. B. Beauftragter des Senats 
von Berlin (2007) und Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung 
(2007).

5	 Zum Beispiel der European Civic Citizenship and Inclusion Index (Geddes et 
al. 2005) und der daraus hervorgegangene Migrant Integration Policy Index 
(Niessen et al. 2007), kurz MIPEX.

6	 Stadt Wuppertal (2008).
7	 Worbs/Friedrich (2008: 255ff.).
8	 Der Mikrozensus ist die jährliche amtliche Repräsentativstatistik über die 

Bevölkerung und den Arbeitsmarkt in Deutschland mit einem Auswahlsatz 
von 1 % der Bevölkerung. Insgesamt nehmen rund 390.000 Haushalte mit 
830.000 Personen am Mikrozensus teil. Die Erhebung wird gemeinschaftlich 
vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der Länder 
durchgeführt. Die Definition von „Migrationshintergrund“ lautet in diesem 
Rahmen wie folgt: Einen solchen haben „alle nach 1949 auf das heutige 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in 
Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche 
Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als Ausländer in 
Deutschland geborenen Elternteil“ (Statistisches Bundesamt 2007: 6).

9	 Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration (2008).
10	 Länderoffene Arbeitsgruppe (2009). Im März 2010 ist der Bericht zur Pilot-

studie erschienen, der jedoch für dieses Kurzdossier nicht mehr berücksich-
tigt werden konnte. Er ist verfügbar unter http://www.mgffi.nrw.de/ 
integration/5__IntMK/Konferenz_2010/index.php.

11	 ISG/WZB (2009). 
12	Siehe http://www.bamf.de/cln_092/nn_1026360/DE/Startseite/home-node.

html?__nnn=true. Das Projekt des BAMF beinhaltet zudem eine im Internet 
verfügbare Datenbank, erreichbar unter http://integrationsreport.bamf.de.

13	Siehe http://www.wegweiser-kommune.de/themenkonzepte/integration/
daten/IntegrationsDaten.action?.

14	Siehe http://www.svr-migration.de/?page_id=25.
15	 Woellert et al. (2009).
16	 Riesen (2009).
17	EU-Ausländer dürfen in Deutschland auf kommunaler und EU-Ebene wäh-

len, Ausländer aus Drittstaaten hingegen auf keiner Ebene.
18	 ISG/WZB (2009: 44).
19	Länderoffene Arbeitsgruppe (2009: 3).
20	 Siegert (2009).
21	 Für theoretische Grundlagen siehe z. B. Esser (1990) und Heckmann (2001).
22	Landeshauptstadt Wiesbaden (2008: 7).
23	Das Sozio-Ökonomische Panel (SOEP) ist eine repräsentative Wiederho-

lungsbefragung privater Haushalte in Deutschland, die im jährlichen Rhyth-
mus seit 1984 bei denselben Personen und Familien durchgeführt wird. Die 
Studie umfasst inzwischen rund 20.000 Erwachsene, die in über 10.000 
Haushalten leben, und wird vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) durchgeführt.
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ren je 100 Erwerbspersonen des entsprechenden Alters.
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26	ISG/WZB (2009: 17f.).
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28	Niessen/Schibel (2005: 57).
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32	Hamburger (2009).
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